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§ 76 VgTb
 VgTb - Vornahme der gerichtlichen Totenbeschau

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.09.2017

Sind aber keine Verletzungen vorhanden, so werden an beiden Lungenwurzeln die Bronchialäste, zu welchen man

durch Umschlagen der linken Lunge über den Herzbeutel gelangt, erö net und eine Strecke weit in die Substanz der

Lungen verfolgt, hier ihre Bescha enheit nach ähnlichen Rücksichten, wie bei der Luftröhre (§. 70), sammt den

Bronchialdrüsen beschrieben und zur Besichtigung des Gewebes der Lungen geschritten. Zu diesem Zwecke wird in

die linke Lunge in der zur Erö nung der Bronchien angegebenen Lage, nachdem sie früher gut angespannt wurde, ein

ausgiebiger tiefer Schnitt gemacht, und die so gebildete Schnitt äche durch wiederholt geführte Schnitte durch die

ganze Dicke der Lunge erweitert, die rechte Lunge wird dagegen über die Rippenwand gespannt und hier auf die

gleiche Weise entfaltet, oder nach Umständen durch besondere Einzelschnitte das Gewebe der Lungen untersucht.

Es ist hierbei auf das deutliche, undeutliche oder gänzlich fehlende knisternde Geräusch Rücksicht zu nehmen, auf die

blasse, helle, marmorirte, verschiedenartig rothe Farbe, auf den mäßigen oder reichlichen Gehalt von üssigem oder

geronnenem Blute, und die augenfällige Blutleere, auf den Grad der Elasticität, Derbheit, Brüchigkeit und

Zerreißbarkeit derselben, auf Vorhandensein von Blutstasen, üssigen und starren Exsudaten, im letzteren Falle auf

die glatte, fein- oder grobkörnige Bescha enheit der Schnitt- und Bruch ächen; auf einen alsogleich bei dem Schnitte

oder bei gelindem Drucke erfolgenden reichlichen oder nur mäßigen Erguß von fein- oder grobschaumigem,

wässerigem oder blutig gefärbtem Serum, auf Compression, callöse Umwandlung, Ablagerungen von

Kalkconcrementen in dem Lungengewebe u.s.w., auf einzelne oder zahlreiche, kleine oder größere Exsudatheerde,

oder Cavernen, sammt ihrem Inhalte und der Bescha enheit der sie umgebenden Wandungen. Immer muß hierbei

der Lungen ügel, der Lappen, die Gegend und die Ausdehnung der vorgefundenen Abweichungen durch genaue

physiographische Beschreibung ersichtlich, umschriebene Parthien genau angegeben werden.

Außerdem ist noch insbesondere auf die Bescha enheit der Schleimhaut, den Inhalt, die Weite und Form der

Bronchien und ihre Verzweigungen, etwa vorhandene Bronchialerweiterungen, Emphyseme u. s.w. zu achten, und auf

Anomalien der Lungengefäße, besonders der Pulmonalarterie, Bedacht zu nehmen.
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